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§ 2 T-APG Auskunftsbegehren
 T-APG - Auskunftspflichtgesetz, Tiroler

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.09.2017

(1) Jedermann hat das Recht, von Organen des Landes, der Gemeinden, der Gemeindeverbände und der übrigen durch

Landesgesetz geregelten Selbstverwaltungskörper mündlich, telefonisch, schriftlich, fernschriftlich oder telegra5sch

Auskunft zu verlangen.

(2) Dem Auskunftswerber kann aufgetragen werden, ein umfangreiches mündliches oder telefonisches

Auskunftsbegehren schriftlich auszuführen. Soweit ein Auskunftsbegehren unklar ist, ist dem Auskunftswerber

aufzutragen, dieses zu verbessern.
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